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Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Beiträge zur Basisversorgung in der privaten Krankenversicherung können 
günstiger sein als die Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Dennoch sind nur die tatsächlich gezahlten Krankenversicherungsbeiträge 
zur Basisabsicherung steuerlich unbeschränkt abziehbar.

Können dem Finanzamt Herkunft oder Bestimmung nicht als Betriebsein-
nahmen erfasster Zahlungseingänge auf dem Bankkonto nicht plausibel 
dargelegt werden, kann es entsprechende Hinzuschätzungen vornehmen.

Ein Geschäftsführer haftet persönlich für Steuerschulden der GmbH, wenn 
seine Organisation mangelhaft war und er die betrieblichen Vorgänge nicht 
ordnungsgemäß überwacht.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.
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Termine Steuern / Sozialversicherung Juli / August 2018

Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.07.2018 1 10.08.2018 2

Umsatzsteuer 10.07.2018 3 10.08.2018 4

Ende der Schonfrist Überweisung 5

obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: Scheck 6

13.07.2018 13.08.2018

06.07.2018 07.08.2018

Gewerbesteuer Entfällt 15.08.2018 8

Grundsteuer Entfällt 15.08.2018 8

Ende der Schonfrist Überweisung 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch: Scheck 6

Entfällt 20.08.2018

Entfällt 10.08.2018

Sozialversicherung 7 27.07.2018 29.08.2018

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfal-
lende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit einer 
erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer

Pauschalierung der Einkommen steuer 
für betriebliche Zuwen dungen
Ein Großhändler vertrieb Kameras, Ob-
jektive und Blitzgeräte. Zur Verkaufs-
förderung führte er ein Bonuspro-
gramm für Fachverkäufer und deren 
Arbeitnehmer durch. Diese Bonus-
punkte konnten bei einem anderen 
Unternehmen gegen Sachprämien ein-
gelöst werden, die dem Großhändler in 
Rechnung gestellt wurden. Die in Rech-
nung gestellten Prämien unterwarf der
Großhändler mit 30 % der pauschalen 
Einkommensbesteuerung. Nach einer 
Lohnsteueraußenprüfung erging wegen 
anderer Sachverhalte ein Nachforde-
rungsbescheid. Daraufhin wandte sich 
der Großhändler gegen die pauschale 
Besteuerung der Zuwendungen aus 
dem Bonusprogramm.
 Der Bundesfi nanzhof gab dem Groß-
händler Recht. Die Voraussetzungen 

1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

2 Für den abgelaufenen Monat.
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 

den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfrist-
verlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für 
den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfrist-
verlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen 
müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-
raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, 
ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst 
drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt 
gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden.

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfi ehlt sich das Lastschriftverfahren. 
Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2018/27.08.2018) 
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
 Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. 
Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem 
Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden.
 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

8 In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2018 
ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer 
am 16.08.2018 fällig.



für die Pauschalierung lagen nicht vor. 
Diese erfordert u. a., dass die Zuwen-
dungen zusätzlich zur ohnehin verein-
barten Leistung erbracht werden. Die 
Prämien sind jedoch nicht zu einem mit 
dem Großhändler bestehenden Grund-
geschäft hinzugetreten, sondern stell-
ten die allein geschuldete Leistung für 
den Verkaufserfolg dar.

Entschädigung für  entgangene 
Einnahmen und steuerfreier 
 Schadensersatz
Ein angestellter Geschäftsführer wurde 
bei einem Überfall schwer verletzt. Er 
schloss mit seinem Arbeitgeber einen 
Vergleich, in dem sich dieser verpfl ich-
tete, dem Geschäftsführer neben einer
Altersrente eine Abfi ndung für die vor-
zeitige Aufl ösung des Arbeitsverhält-
nisses sowie einen Schadensersatz zu 
zahlen. Der Geschäftsführer erhielt zwei-
mal 400.000 €.
 Auf die Zahlung der Abfi ndung be-
hielt der Arbeitgeber Lohnsteuer ein. 
Die weitere Zahlung leistete er ohne 
Abzüge, da es sich seiner Meinung 
nach um einen steuerfreien Schadens -

Hinweis
Die Besteuerung musste bei den 
Fachverkäufern bzw. deren Ange-
stellten erfolgen

ersatz handelte. Das Finanzamt forder-
te auch für die zweite Zahlung Lohn-
steuer. Nach dem Grundsatz der Ein-
heitlichkeit der Entschädigung könne 
für die Schadensersatzzahlung nichts 
anderes gelten als für die vereinbarte 
Abfi ndung.
 Der Bundesfi nanzhof dagegen wi-
dersprach dem formellen Grundsatz 
der Einheitlichkeit. Es muss nicht nur 
für jede Teilzahlung geprüft werden, ob 
es sich um eine steuerpfl ichtige Entschä-
digung für entgangene Einnahmen han-
delt, sondern auch, in welchem Rahmen
Abfi ndungen üblicherweise vereinbart 
werden. Wird, wie im vorliegenden Fall,
die übliche Entschädigung durch eine 
weitere Zahlung insgesamt verdoppelt,
überschreitet die Zahlung den Rahmen 
des Üblichen in besonderem Maße. Es 
ist von einem steuerfreien Schadens-
ersatz auszugehen.

Nur tatsächlich gezahlte 
Krankenversicherungsbeiträge 
sind abziehbar
Beiträge zu Krankenversicherungen sind
als Sonderausgaben abziehbar, soweit 
sie zur Erlangung eines sozialhilfeglei-
chen Versorgungsniveaus erforderlich 
sind. Für Beiträge zu einer privaten 
Krankenversicherung gilt das nur für die
Beitragsanteile, die auf Vertragsleistun-
gen entfallen, die in Art, Umfang und 
Höhe den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung vergleichbar sind.
 Die Beschränkung des Sonder-
ausgabenabzugs auf die Beiträge für 
Basisleistungen der privaten Kranken-
versicherung ist zulässig, auch wenn 
diese Beiträge den maßgeblichen Bei-
tragssatz zur gesetzlichen Krankenver-
sicherung unterschreiten. Damit wird 
gewährleistet, dass nur die tatsächlich 
für die Basisabsicherung gezahlten Bei-
träge berücksichtigt werden.
 Werden in einem Versicherungsta-
rif einer privaten Krankenkasse auch 
steuerlich nicht begünstigte Wahl-
leistungen versichert, bedarf es einer 
Aufteilung der Beiträge. Die Höhe der 
abziehbaren Beiträge teilt die Kran-
kenversicherung der Finanzverwaltung 
mit.
(Quelle: Urteil des Bundesfi nanzhofs)

Mieter/Vermieter

Verwalter muss Hausgeldansprüche
bei Zwangsversteigerung anmelden
Wird von Dritten die Zwangsverstei-
gerung in das Sondereigentum eines 
Wohnungseigentümers betrieben, ist 
der Wohnungseigentumsverwalter ver-
pfl ichtet, die Hausgeldansprüche der Ei-
gentümergemeinschaft in dem Zwangs-
versteigerungsverfahren anzumelden. 
Dies hat der Bundesgerichtshof ent-
schieden.
 Von einem Eigentümer wurden 
Hausgelder für zwei Wohnungen über 
einen längeren Zeitraum nicht gezahlt. 
Auf Antrag eines Dritten wurde die 
Zwangsversteigerung der Wohnungen 
nicht nur angeordnet, sondern diese 
wurden auch versteigert. Da die Ge-
meinschaft keinen Beschluss über die 
Anmeldung der Hausgeldansprüche 
im Zwangsversteigerungsverfahren ge-
fasst hatte, machte der Verwalter diese 
auch nicht geltend. Die grundsätzlich 
bevorrechtigten Hausgeldansprüche 
wurden folglich bei der Verteilung des 
Versteigerungserlöses nicht berücksich-
tigt. Die Eigentümergemeinschaft ver-
langte daraufhin von der Verwaltung 
Schadensersatz.
 Nach Auffassung des Gerichts hätte
der Verwalter die bevorrechtigten 
Hausgeldansprüche im Zwangsverstei-
gerungsverfahren auch ohne Beschluss 
der Gemeinschaft anmelden müssen. 
Die unterlassene Anmeldung stellt eine 
Pfl ichtverletzung dar, die einen Scha-
densersatzanspruch begründet.

Forderung auf Schadensersatz 
bei beschädigter Mietwohnung 
auch ohne vorherige Fristsetzung 
des Vermieters möglich
Weist eine Mietwohnung bei Auszug 
des Mieters Schäden auf, muss der 
Vermieter dem Mieter keine Frist zur 
Beseitigung der Schäden setzen. Es 
besteht sofort ein Anspruch auf Scha-
densersatz. Das hat der Bundesge-
richtshof entschieden.
 Ein Mieter hatte sich gegen Scha-
densersatzforderungen seines früheren
Vermieters wegen Schimmelbefalls, un-
gepfl egter Badezimmerarmaturen und 



eines Lackschadens an einem Heizkör-
per gewehrt. Er war der Auffassung, 
dass der Vermieter erst eine Frist hätte 
setzen müssen, um ihm die Möglich-
keit zu geben, die Wohnung selbst 
wieder in Ordnung zu bringen.
 Dies sah das Gericht anders. Ein 
Anspruch wegen Beschädigung der 
Mietsache wird bereits mit der Scha-
densentstehung und nicht erst bei 
Beendigung des Mietverhältnisses fäl-
lig. Verursacht daher ein Mieter in der 
Wohnung einen Schaden und zieht 
aus, kann der Vermieter sofort Scha-
densersatz verlangen.

Erbschaftsteuer

Befreiung von der Erbschaftsteuer
bei Erwerb eines Familienheims setzt
zivilrechtliches Eigentum voraus
Vererbt der Erblasser an seinen überle-
benden Ehegatten eine im Inland, der 
Europäischen Union oder im Europäi-
schen Wirtschaftsraum belegene Woh-
nung, die der Erblasser bis zu seinem 
Tod zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
hat (Familienheim), bleibt dies unter 
bestimmten Voraussetzungen steuer-
frei. Die Wohnung muss beim überle-
benden Ehegatten (Erwerber) unver-
züglich zur Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmt sein.
 Der Bundesfi nanzhof hat entschie-
den, dass die Steuerbefreiung nur 
gegeben ist, wenn der Erblasser im 
Zeitpunkt seines Tods zivilrechtlicher 
Eigentümer der Wohnung war.
 Im entschiedenen Fall hatte die 
Erblasserin (Ehefrau) eine Wohnung 
gekauft und bereits mit ihrem Ehegat-
ten bezogen. Sie war allerdings noch 
nicht als Eigentümerin im Grundbuch 

Hinweis
Anders verhält es sich bei Schön-
heitsreparaturen. Sofern der Mieter 
diese bei Auszug nicht oder nicht 
ordentlich vorgenommen hat, ist 
regelmäßig eine vorherige Fristset-
zung des Vermieters zur Nachbes-
serung erforderlich. Erst danach 
kann er Schadensersatz verlangen.

eingetragen, sondern ihr Anspruch auf 
Verschaffung des Eigentums war durch 
eine Aufl assungsvormerkung gesichert. 
Der Ehegatte konnte damit nur diesen 
Verschaffungsanspruch erwerben, der 
nicht mit dem zivilrechtlichen Eigen-
tum gleichzusetzen ist. Obwohl er spä-
ter mit Eintragung im Grundbuch zum 
Eigentümer wurde, musste er den Er-
werb mit dem Verkehrswert der Woh-
nung der Erbschaftsteuer unterwerfen.

Unternehmer/Unternehmen

Zulässigkeit der Bildung eines 
Investitionsabzugsbetrags im 
 Gesamthandsvermögen bei 
 späterer Investition im Sonderbe-
triebsvermögen
Ein Steuerpfl ichtiger kann unter be-
stimmten Voraussetzungen für die zu-
künftige Anschaffung oder Herstellung 
abnutzbarer beweglicher Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens einen den 
Gewinn mindernden Investitionsabzugs-
betrag in Anspruch nehmen. Bei einer 
Personengesellschaft tritt an die Stelle 
des Steuerpfl ichtigen die Gesellschaft. 

Zuschätzungen bei nicht nachvoll-
ziehbaren Zahlungseingängen
Die Finanzverwaltung hat die Be-
steuerungsgrundlagen u. a. insoweit
zu schätzen, wie sie diese nicht er-
mitteln oder berechnen kann oder 
der Steuerpfl ichtige über seine An-
gaben keine ausreichende Aufklä-
rung geben kann.
 Bei ungeklärten Zahlungsein-
gängen auf dem Bankkonto eines 
Steuerpfl ichtigen ist dieser verstärkt 
zur Aufklärung und Mitwirkung ver-
pfl ichtet. Ist nicht feststellbar, wo-
her die Zahlungseingänge stammen,
kann der Schluss gerechtfertigt sein,
dass diese Eingänge unversteuerte 
Einnahmen sind.
 Das Finanzgericht München hat
entschieden, dass eine Zuschätzung 
zu den Betriebseinnahmen zulässig
ist, wenn Herkunft bzw. Bestim-
mung der Zahlungseingänge nicht 
angegeben werden.

Zu deren Vermögen gehört unter steuer-
rechtlichen Gesichtspunkten neben dem
Gesamthandsvermögen auch das Son-
derbetriebsvermögen der einzelnen Ge -
sellschafter.
 Unter Berücksichtigung dieser Grund-
sätze gelangt der Bundesfi nanzhof zu 
dem Ergebnis, dass ein im Gesamt-
handsvermögen der Gesellschaft ge-
bildeter Investitionsabzugsbetrag auch 
bei der späteren Anschaffung eines 
Wirtschaftsguts im Sonderbetriebsver-
mögen eines Gesellschafters aufgelöst 
werden kann. Dabei spielt es keine 
Rolle, dass die Bildung des Investiti-
onsabzugsbetrags zu einer quotalen 
Gewinnminderung bei allen Gesell-
schaftern geführt hat, während seine 
Aufl ösung sich nur auf das Sonder-
betriebsvermögen des investierenden 
Gesellschafters auswirkt.

Umsatzsteuer

Reiseveranstalter können sich beim 
Bezug von Reisevorleistungen auf 
das Unionsrecht berufen
Nimmt ein Reiseveranstalter Reisevor-
leistungen in Anspruch, bestimmt sich 
die umsatzsteuerliche Bemessungs-
grundlage nach der Differenz zwischen
dem Reisepreis und den Aufwendun-
gen für die Reisevorleistungen. Reise -
vorleistungen sind bezogene Leistun-
gen, die dem Reisenden direkt zugute-
kommen, wie beispielsweise der Flug 
oder die Unterkunft.
 Im entschiedenen Fall bezog ein 
Reise veranstalter Reisevorleistungen 
von einem Unternehmer aus Öster-
reich. Das Finanzamt sah den Reiseve-
ranstalter als Leistungsempfänger an, 
der die Umsatzsteuer für die bezoge-
ne Leistung schuldet (Reverse Charge). 
Nach den unionsrechtlichen Bestim-
mungen über die Margenbesteuerung 
im Inland sind die erbrachten Reisevor-
leistungen abweichend von der natio-
nalen Rechtslage jedoch nicht steuer-
bar.
 Der Bundesfi nanzhof entschied, der 
Reiseveranstalter kann sich bei Bezug 
von Reisevorleistungen aus einem an-
deren EU-Mitgliedstaat unmittelbar auf 
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Pfl ichten nicht oder nicht rechtzeitig 
festgesetzt oder bezahlt werden.
 In einem vom Finanzgericht Ham-
burg entschiedenen Fall wandte sich 
ein GmbH-Geschäftsführer im Wege 
des einstweiligen Rechtsschutzes ver-
geblich gegen den gegen ihn erlasse-
nen Haftungsbescheid für Umsatzsteu-
er-Schulden der GmbH. Er hatte grob 
fahrlässig und pfl ichtwidrig gehandelt, 
weil er seinen Vater, der mehr oder 
weniger alleinverantwortlich die steu-
erlichen und buchhalterischen Ange-
legenheiten der GmbH führte, nicht 
kontrolliert hatte. Damit trifft ihn ein 
Organisations- und Überwachungsver-
schulden.
 Der Vater hatte Beratungsleistun-
gen, die er vermeintlich gegenüber der 
GmbH erbracht hatte, nicht ordnungs-
gemäß mit Umsatzsteuerausweis abge-
rechnet. Dies war Gegenstand eines 
gegen den Vater gerichteten strafrecht-
lichen sowie fi nanzgerichtlichen Verfah-
rens. Er nahm das zum Anlass, um der 
GmbH Umsatzsteuer „nachzuberech-
nen“, die diese als Vorsteuer geltend 
machte. Dem GmbH-Geschäftsführer 
hätten diese außergewöhnlichen Ge-
schäftsvorfälle nicht verborgen blei-
ben dürfen, da der darauf basierende 
Vorsteuerabzug in den Streitjahren bis 
zu 42 % des gesamten Vorsteuervolu-
mens der GmbH ausmachte.

Sonstiges

Werkvertragsrecht: Schadens-
ersatz kann nicht mehr nach 
fi ktiven Mängelbeseitigungskosten 
 bemessen werden
Der Bundesgerichtshof hat seine Recht-
sprechung aufgegeben, nach der statt 
der Beseitigung des Mangels vom aus-
führenden Unternehmen Schadenser-
satz in Geld auf der Grundlage fi ktiver 
Mängelbeseitigungskosten verlangt 
werden kann. Wenn die Mangelbesei-
tigung unterbleibt, kann der Mangel-
schaden nur noch dadurch ermittelt 
werden, dass der Minderwert des Werks
wegen des nicht beseitigten Mangels 
geschätzt wird.

Hinweis
Diese Grundsätze gelten nicht nur 
für Werkverträge nach dem Bürger-
lichen Gesetzbuch, sondern auch 
für Verträge, die unter Einbezug 
der Vergabe- und Vertragsordnung 
für Bauleistungen geschlossen wer-
den, und für Schadensersatzan-
sprüche gegen den Architekten 
wegen mangelhafter Planung und 
Überwachung.

das für ihn günstigere Unionsrecht be-
rufen. Entgegen dem nationalen Um-
satzsteuerrecht schuldet er dann keine 
Umsatzsteuer als Leistungsempfänger.

Verein

Vereinssatzung muss Voraus-
setzungen der Gemeinnützigkeit 
beinhalten
Ist ein Verein als gemeinnützig aner-
kannt, ergeben sich hieraus verschie-
dene Steuervergünstigungen sowohl 
für den Verein, als auch für seine Un-
terstützer. Für die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit werden bestimmte 
Anforderungen an die Satzung gestellt. 
In einer Anlage zur Abgabenordung 
(AO) befi ndet sich eine Mustersatzung 
mit den für steuerliche Zwecke not-
wendigen Inhalten.
 In einem vom Bundesfi nanzhof ent-
schiedenen Fall war in der Vereins-
satzung lediglich geregelt, dass der 
Verein unmittelbar Zwecke des Hoch-
wasserschutzes fördert. Es fehlte aber 
der notwendige Hinweis, dass er aus-
schließlich den Hochwasserschutz för-
dert. Hierdurch waren die satzungs-
mäßigen Voraussetzungen für die 
Gemeinnützigkeit nicht erfüllt.

Verfahrensrecht

Haftung des Geschäftsführers für 
Steuerschulden der GmbH wegen 
mangelnder Organisation und 
Überwachung
Ein GmbH-Geschäftsführer haftet als 
gesetzlicher Vertreter für Steuerschul-
den der GmbH, soweit die Steuern 
infolge vorsätzlicher oder grob fahrläs-
siger Verletzung der ihm auferlegten 

Tipp
Die Inhalte der Mustersatzung in 
der Anlage zur AO sind für steuer-
liche Zwecke unbedingt einzuhal-
ten. Die Abstimmung der Satzung 
mit dem Steuerberater ist im Vor-
feld der Vereinsgründung empfeh-
lenswert.
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